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§ 5 EpidemieG Erhebungen uber das
Auftreten einer Krankheit

EpidemieG - Epidemiegesetz 1950

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Uber jede Anzeige sowie iber jeden Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit haben die
zustandigen Behdrden nach Méglichkeit und Tunlichkeit durch die ihnen zur Verfliigung stehenden Arzte
unverziglich die zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und
Untersuchungen einzuleiten. Die Erhebungen sind insoweit durchzufiihren, als sie zur Verhinderung der
Verbreitung der betreffenden Krankheit erforderlich sind. Kranke, Krankheitsverdachtige und
Ansteckungsverdachtige sind verpflichtet, den zustandigen Behorden die erforderlichen Ausktinfte zu erteilen
und sich den notwendigen arztlichen Untersuchungen sowie der Entnahme von Untersuchungsmaterial zu
unterziehen. Zum Zwecke der Feststellung von Krankheitskeimen sind hiebei nach Méglichkeit fachliche
Untersuchungsanstalten in Anspruch zu nehmen.

2. (2)Unter welchen Voraussetzungen und von welchen Organen bei diesen Erhebungen die Offnung von Leichen
und die Untersuchung von Leichenteilen vorgenommen werden kann, wird durch Verordnung bestimmt.

3. (3)Auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehérde sind alle Personen, wie insbesondere behandelnde Arzte,
Labors, Arbeitgeber, Familienangehdrige und Personal von Gemeinschaftseinrichtungen, die zu den Erhebungen
einen Beitrag leisten kdnnten, zur Auskunftserteilung verpflichtet.

4. (4)Im Zusammenhang mit der Ermittlung von Kontaktpersonen im Rahmen des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU zu
schwerwiegenden grenziberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung der Entscheidung
Nr. 2119/98/EG, ABI. L 293 vom 5.11.2013 S 1, sind alle naturlichen und juristischen Personen, die Gber
sachdienliche Informationen zur Ermittlung von Kontaktpersonen in grenziiberschreitenden Fallen verfligen, wie
Personenbeférderungsunternehmen oder Beherbergungsbetriebe, auf Verlangen dem fur das Gesundheitswesen
zustandigen Bundesminister zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. Diese
Informationen umfassen jedenfalls den Namen und - sofern bekannt - das Geburtsdatum, die Telefonnummer
sowie die E-Mail-Adresse und kénnen etwa Angaben zur Reiseroute, zu den Mitreisenden oder zu beherbergten
Gasten umfassen. Die Daten sind von den Gesundheitsbehdérden unverziglich zu |6schen, wenn sie zur
Kontaktpersonennachverfolgung nicht mehr erforderlich sind.

5. (5)Der fiir das Gesundheitswesen zustandige Bundesminister kann Mitarbeiter der Osterreichischen Agentur fiir
Gesundheit und Erndhrungssicherheit als Sachverstandige fur die Abklarung von Ausbruchsclustern bestellen,
wenn diese mehrere Bundeslander betreffen. Diese sind berechtigt, unter Wahrung aller Erfordernisse des
Datenschutzes Einsicht in alle Unterlagen zu nehmen, davon Kopien anzufertigen sowie mit den betroffenen
Personen einschliel3lich Kontaktpersonen direkt Kontakt aufzunehmen, soweit dies zur Abklarung des
Ausbruchsclusters unbedingt erforderlich ist. Die nach diesem Bundesgesetz zustandigen Behorden der Lander
sind verpflichtet, diesen Experten auf Verlangen die zur Besorgung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlichen
Auskinfte zu erteilen.


file:///

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 5 EpidemieG Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit
	EpidemieG - Epidemiegesetz 1950


